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den. Es m üssen V erhaltensw eisen vorliegen, die die einfachsten Vor
aussetzungen fü r  eine gesunde körperliche, geistige, psychische und 
soziale Entw icklung des M inderjährigen mißachten. Diese M inim al
forderungen füllen zw ar das in den §§ 42, 43 FGB form ulierte Erziehungs
ziel nicht aus, sind aber als elem entare V oraussetzung fü r  die positive 
Entw icklung der M inderjährigen in ihm  enthalten. Der T atbestand kenn
zeichnet diesen C harak ter der Pflichtverletzungen von der Begehungs
weise (Vernachlässigung, M ißhandlung, Begünstigung strafbarer H and
lungen des M inderjährigen), der subjektiven Seite (Vorsatz) und den 
Folgen (Gefährdung oder Schädigung der Entwicklung, Begehung stra f
barer H andlungen durch den M inderjährigen) her.

2. Täter können die E ltern (soweit sie im Besitz des Erziehungsrechts 
sind) und andere Erziehungsberechtigte, der Vormund, Personen, 

denen von den Organen der Jugendhilfe die Fam ilienerziehung fü r das 
K ind übertragen w orden ist, Erzieher in Heim en und sonstigen K inder- 
und Jugendeinrichtungen, L ehrer und L ehrausbilder sein.

U nter bestim m ten V oraussetzungen sind auch S tiefeltern nach dieser 
Bestim m ung strafrechtlich verantw ortlich. Nach § 47 Abs. 2 FGB ist der 
S tiefeltern  teil dazu verpflichtet, seinen Ehegatten bei der W ahrnehm ung 
des Erziehungsrechts zu unterstützen. F ü r die E rfüllung der den E ltern 
im  Interesse der Erziehung und G esundheit der K inder durch andere 
Gesetze auferlegten staatlichen Pflichten, insbes. die Sicherung der Schul- 
und Im pfpflicht, sind beide Ehegatten in gleicher Weise verantw ortlich. 
Abgesehen von dieser durch Gesetz k la r geregelten E igenverantw ort
lichkeit, sind die sich aus der U nterstützung des Ehegatten ergebenden 
Verpflichtungen beschränkt und von der jeweiligen Situation abhängig. 
Befindet sich der S tiefe ltem teil m it den K indern vorübergehend allein 
im  H aushalt, übernim m t er uneingeschränkt fü r diese Zeit die Pflicht 
der Betreuung, Beaufsichtigung und Erziehung der K inder. V erletzt er 
diese Pflichten in der im T atbestand beschriebenen A rt und Weise, kann 
er strafrechtlich zur V erantw ortung gezogen werden. Leben die Ehegatten 
zusamm en und befinden sich die K inder in ihrem  H aushalt, so besteht 
die Pflicht zu r U nterstützung im  Rahm en des E invernehm ens m it dem 
Erziehungsberechtigten. U ntersagt der Erziehungsberechtigte seinem  Ehe
gatten eine erzieherische Einwirkung, auf die K inder, so hat dieser jede 
derartige E inw irkung zu unterlassen. Ist der Ehegatte der Meinung, 
daß die G esundheit und die Entw icklung der K inder durch das V erhalten 
des Erziehungsberechtigten gefährdet sind, so kann  aus seiner Pflicht, 
sich fü r  die Erziehung und Pflege der m inderjährigen K inder veran t
wortlich zu fühlen (§ 47 Abs. 1 FGB), gefolgert werden, daß er die Organe 
der Jugendhilfe inform ieren muß, um  M aßnahm en nach § 50 FGB anzu
regen. K üm m ert er sich in diesem Fall nicht um  das Wohl der K inder, 
so kann er strafrechtlich nicht verantw ortlich gemacht werden, weil seine 
Rechtspflicht n u r in den G renzen des E invernehm ens m it dem  Erziehungs
berechtigten besteht. Sorgen beide Ehegatten gem einsam  nicht fü r  das 
körperliche, geistige und sittliche Wohl der K inder und w ird deren Ent-


